
Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Urteil vom

17.10.2011, 2 C 14.10, den Fall eines Beihilfebe-

rechtigten aus Baden-Württemberg zu entscheiden,

der nach einem Skiunfall in der Schweiz im Rahmen

einer Notfallbehandlung stationär versorgt worden

war. Das Gericht hat hierbei Folgendes festgestellt:

• Die Beschränkung der Beihilfefähigkeit auf die fik-

tiven Kosten, wie sie bei Verbleib am Wohnort ent-

standen wären, verletzt das Abkommen mit der

Schweiz nur, soweit bei der Bewilligung einer Bei-

hilfe zu Aufwendungen für Krankenhausleistungen

in der Schweiz der Berechnung nicht die höchsten

Kosten zugrunde gelegt werden, die bei einer ver-

gleichbaren Inlandsbehandlung beihilfefähig ge-

wesen wären. Damit hat es den im Beihilferecht

von Bund und Ländern normierten Wohnortver-

gleich dem Grunde nach bestätigt.

• Erfolgt nach dem Beihilferecht auch im Fall einer

Notfallbehandlung im Ausland eine Kostenbegren-

zung, verstößt dies jedoch gegen Art. 3 Abs. 1 GG.

Denn in diesen Fällen, insbesondere bei der Erst-

behandlung infolge eines Unfalls, ist zu beachten,

dass die medizinische Behandlung so schnell wie

möglich einsetzt, so dass das nächstgelegene Kran-

kenhaus aufgesucht werden muss. Für diese Fall-

gruppe verletzt eine allgemeine Kostenbegren-

zungsregelung die im Beihilfesystem angelegte

Sachgesetzlichkeit und damit den allgemeinen

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, weil sie ohne

zureichenden Grund medizinisch gebotene und an-

gemessene Aufwendungen von der Beihilfe aus-

schließt.

• Die Gründe Verwaltungsvereinfachung, Erforder-

lichkeit der Kostenbeschränkung und Versicher-

barkeit von Auslandsbehandlungskosten, sind

 allein nicht geeignet, die Angemessenheit medi zi -

nisch gebotener Aufwendungen auf einen Betrag
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I. Erstattung der Kosten einer stationären Notfallbehandlung in der Schweiz

zu begrenzen, zu dem Leistungen am Unfallort nicht

angeboten werden.

Danach ist künftig zu unterschieden, ob es sich um

eine „planbare Operation“ (= Anwendung des Wohn-

ortvergleichs) oder um eine Notfallbehandlung 

(= Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen

Kosten) handelt. 

Die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts

erfasst jedoch nicht nur stationäre Notfall-Behand-

lungen in der Schweiz, sondern alle entsprechenden

Behandlungen in allen Ländern außerhalb der EU.

Von Bedeutung ist dies nicht nur für Urlaubsreisen,

sondern insbesondere für Versorgungsempfänger

mit Wohnsitz in Ländern mit hohem Kostenniveau

im Gesundheitswesen (z.B. USA).

Wolfgang Weigel, Regierungsrat, Bayerisches
Staatsministerium der Finanzen, München

II. Neues auf Rehmnetz
• News: Stellungnahme der GEW zur W-Besoldung

von Professorinnen und Professoren

• Gesetzgebung: Wiedergewährung der Sonderzah-

lung im Besoldungsbereich

• Highlight: Finanzpolitische Entwicklungstendenzen

des öffentlichen Dienstes

III. Beamten-Blog
Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian

Baßlsperger auf Rehmnetz zu aktuellen Themen

rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

• Handwerksmeister = Bachelor?

• Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums

• Mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Stellungnahme-der-GEW-zur-W-Besoldung-von-Professorinnen-und-Professoren-6700.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Wiedergewaehrung-der-Sonderzahlung-im-Besoldungsbereich-6682.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Finanzpolitische-Entwicklungstendenzen-des-oeffentlichen-Dienstes-6695.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Hergebrachte-Grundsaetze-des-Berufsbeamtentums-6642.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Handwerksmeister--Bachelor-6671.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Mehr-Beschaeftigte-im-oeffentlichen-Dienst-6615.html
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